
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen 
vom 14.12.2020

Top 21 Aufstellungsbeschluss zur Schaffung von Baurecht über eine Er-
gänzungssatzung im OT Barendorf

 
Sachverhalt:
Zur Schaffung von Baurecht auf dem Flurstück 64 im Ortsteil Barendorf ist die Auf-
stellung einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB geeignet. 
Deshalb haben die Antragsteller an die Stadt Grevesmühlen den Antrag gereicht, eine 
Ergänzungssatzung aufzustellen, um die bauliche Nutzung der Flächen vorzuberei-
ten. Die Flächen sind im Flächennutzungsplan der Stadt Grevesmühlen als Wohnbauf-
lächen dargestellt. 

Auf dem Grundstück 64 sollen bis zum südlichen Ortsrand Ergänzungsflächen für eine 
Bebauung vorbereitet werden. Die Errichtung von Gebäuden in ortstypischer Bauwei-
se ist vorgesehen.

Anlass zur Erstellung der Satzung ist der Antrag zur Schaffung von Baurecht auf 
dem Flurstück 64 der Gemarkung Barendorf. 
.

Beschluss:
1. Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen fasst den Beschluss zur Aufstellung 

einer Satzung für die Ergänzung des Ortsteils Barendorf um einen Teilbereich im 
südöstlichen Ortseingang. 

2. Der Geltungsbereich wird begrenzt: 
- im Norden: durch Bebauung in der Dorfstraße Haus-Nr. 4,
- im Osten: durch landwirtschaftliche Flächen, 
- im Süden: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen,
- im Westen: durch die Dorfstraße und daran angrenzende Bebauung in der 

Straße 
mit den Haus-Nr. 1, 2, 3.

Die Planbereichsgrenzen sind nachstehend abgebildet und als Anlage beigefügt. 

Der Aufstellungsbeschluss ist § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen.
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzl. Anzahl der Vertre-
ter:

25

- davon anwesend: 20



Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

   


